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LSBTI ins Grundgesetz aufnehmen
LSVD Thüringen fordert Landesregierung auf, Berliner Bundesratsinitiative zu
unterstützen

Erfurt.11. April 2018. Gestern beschloss der Senat von Berlin eine Bundesratsinitiative zur

Erweiterung des Gleichheitsartikels um die Merkmale „sexuelle und geschlechtliche Identität“.

Mit der Ergänzung würden auch Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche

Menschen (LSBTI) explizit in die Verfassung aufgenommen werden.

Der LSVD Thüringen begrüßt die Initiative aus Berlin und fordert die Landesregierung in

Thüringen ebenfalls auf, sich für die Erweiterung des Artikels 3, Absatz 3 Grundgesetz

auszusprechen. Die Ergänzung ist eine der Kernforderungen des LSVD und ebenso Ziel der

LSVD-Kampagne 3+.

„Eine demokratische Gesellschaft wird diesem Namen erst gerecht, wenn Lesben, Schwule,

Bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche Menschen (LSBTI) als gleichberechtigter Teil der

gesellschaftlichen Normalität anerkannt sind und die Erweiterung des Artikels 3, Absatz 3

Grundgesetz auch LSBTI explizit mit einschließt. Die Aufnahme von LSBTI in die Verfassung

wäre ein Meilenstein auf dem Weg hin zu Akzeptanz und Anerkennung. Nun muss auch die

Landesregierung in Thüringen handeln und die Initiative aus Berlin unterstützen.“, erklärt Torsten

Gliem aus dem Landesvorstand des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) Thüringen.

Im Gleichheitsartikel der Thüringischen Landesverfassung (Art. 2, Abs. 3) wurde das Merkmal

„sexuelle Orientierung“ bereits aufgenommen [https://www.lsvd.de/de/ct/1179-welche-

landesverfassungen-schuetzen-sexuelle-identitaet-] .

Hintergrund

- Berlin fordert Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetzes [/newsletters/newsletter-2018/berlin-

fordert-ergaenzung-von-artikel-3-des-grundgesetzes.html]

- Bundesratsinitiative: Senat will Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität

vor Diskriminierung im Grundgesetz verankern [http://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/

pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.691159.php]
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Der Lesben-und Schwulenverband (LSVD) ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt die

Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen

Menschen (LSBTI).

Gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt – wir wollen, dass LSBTI als selbstverständlicher Teil

gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt werden.
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